
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/7/3 2003/15/0047
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.2003

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §115;

FinStrG §157;

FinStrG §161 Abs1;

FinStrG §82;

FinStrG §83;

VwRallg;

Rechtssatz

Im verwaltungsbehördlichen Rechtsmittelverfahren ist nicht nur die Rechtmäßigkeit der erstinstanzlichen

Entscheidung im Zeitpunkt des Ergehens zu prüfen, sondern vielmehr eine eigenständige Beurteilung der Sach- und

Rechtslage zum Zeitpunkt der Rechtsmittelerledigung zu tre;en. Auch im Rechtsmittelverfahren über einen

Einleitungsbescheid ist die Rechtsmittelbehörde verp<ichtet, bei Erlassung der Beschwerdeentscheidung auf die

während des Rechtsmittelverfahrens festgestellten Tatsachen Bedacht zu nehmen (Hinweis E 2. August 1995,

94/13/0282).

Schlagworte

Anzuwendendes Recht Maßgebende Rechtslage VwRallg2
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